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§ 6 BBergG

• Wer bergfreie Bodenschätze 
aufsuchen will, bedarf der 
Erlaubnis ,

• wer bergfreie Bodenschätze 
gewinnen will, der Bewilligung oder 
des Bergwerkseigentums .



§ 4 BBergG (sinngemäß)

Ausgenommen ist das Lösen oder 
Freisetzen von Bodenschätzen in 
einem Grundstück aus Anlaß oder 

im Zusammenhang mit dessen 
baulicher oder sonstiger 
städtebaulicher Nutzung



Bergbauliche Restriktionsflächen
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§4 Abs 7 BBergG

Feld einer Erlaubnis, Bewilligung oder 
eines Bergwerkseigentums ist ein 

Ausschnitt aus dem Erdkörper, der von 
geraden Linien an der Oberfläche und von 

lotrechten Ebenen  nach der Tiefe 
begrenzt wird, soweit nicht die Grenzen 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes 

einen anderen Verlauf erfordern.



Erlaubnisfeld

• Seismische Profile

• Alternativstandorte von Bohrungen

• Teufenlage des Untersuchungsbereichs



Bewilligungsfeld

• Absenkungstrichter bei 
Entnahmebohrungen

• Abkühlungsbereich bei 
Reinjektionsbohrungen

• Abkühlungsbereich bei Erdwärmesonden 
und Wärmekollektoren



Bergwerkseigentum

• Abgrenzung wie beim Bewilligungsfeld

• Begrenzt auf maximal 25 km²
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Gegenüberstellung
Erlaubnis                  Bewilligung

• Angaben zum Antragsteller
• Bezeichnung der Bodenschätze
• Darstellung des Feldes
• Karte nach § 11 Nr. 2 BBergG
• Verpflichtung des Antragstellers 

zu Bekanntgabe der Ergebnisse

• Arbeitsprogramm zur Aufsuchung
• Nachweis der technischen 

Leistungsfähigkeit
• Nachweis der finanziellen 

Leistungsfähigkeit

• Angaben zum Antragsteller
• Bezeichnung der Bodenschätze
• Darstellung des Feldes
• Karte nach § 11 Nr. 2 BBergG
• Angaben zu den Fundstellen in 

gesonderter Darstellung
• Nachweis der Gewinnbarkeit
• Arbeitsprogramm zur Gewinung
• Nachweis der technischen 

Leistungsfähigkeit
• Nachweis der finanziellen 

Leistungsfähigkeit



Anlage Unterlagenbergverordnung



Beispiel Erlaubnis



Beispiel Bewilligung



Erteilung von Erlaubnissen

Arbeitsprogramm

• Die vorgesehenen Aufsuchungsarbeiten müssen 
hinsichtlich Art, Umfang und Zweck für die 
Erkundung der vermuteten Lagerstätte ausreichend 
sein und

• in einem angemessenen Zeitraum durchgeführt 
werden.

• Das Arbeitsprogramm sollte der geplanten 
Feldesgröße Rechnung tragen und

• eine sinnvolle und planmäßige Aufsuchung 
möglichst im gesamten beantragten Feld 
beinhalten.



Erteilung von Erlaubnissen

Arbeitsprogramm 

• In Abhängigkeit vom geplanten zeitlichen Ablauf 
der Aufsuchungsarbeiten ist der Zeitraum 
anzugeben, für den die Erlaubnis beantragt wird. 

• Ein Zeitraum von fünf Jahren darf nicht 
überschritten werden.

• Auf Aufsuchungsarbeiten die in einem beantragten 
Feld bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
durchgeführt wurden, sollte im Antrag Bezug 
genommen werden. 

• Eine Beschreibung der früheren Arbeiten ist 
zweckmäßig.



Erteilung von Erlaubnissen

Technische Leistungsfähigkeit des 
Antragstellers

- Beschreibung der bergbaulichen Tätigkeiten 
des Antragstellers in den letzten fünf Jahren

- Erklärung, aus der hervorgeht, über welche 
Geräte und welche technische Ausrüstung 
der Antragsteller für die Ausführung des 
Vorhabens verfügen wird

- Beschreibung der Maßnahmen des 
Antragstellers zur Gewährleistung der 
planmäßigen Aufsuchungen im Erlaubnisfeld.



Erteilung von Erlaubnissen

Finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Antragstellers

• Angaben inwieweit die Aufwendungen aus 
Eigenmitteln, aus Krediten oder Zuschüssen der 
öffentlichen Hand finanziert werden

• Erklärung, dass die Mittel auch für die 
Wiedernutzbarmachung der Oberfläche 
verfügbar sind

• Die Angaben sind glaubhaft zu machen. 
• Gegebenenfalls können Bilanzen, 

Bankauskünfte, Kreditzusagen und dergleichen 
beigefügt werden



Erteilung von Erlaubnissen

Da das vorzulegende 
Arbeitsprogramm ein wesentliches 
Kriterium für die Entscheidung der 

zuständigen Behörde darstellt, sollte 
es vom Antragsteller konkret und 
detailliert beschrieben werden. 
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Bergbauliche Restriktionsflächen



Lage der Bohrung Saar 1



Schnitt durch das Saarbecken



Gebirgstemperaturen der Saar 1
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 

Glückauf


